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Rathsprotokoll 
 
zur Sitzung am 10. April 1839 in Politicis. 
 
Gegenwärtige: 
Hr. Bürgermeister Reißer 

〃 Mag. Rath Haydinger 

〃 〃 〃 Freyinger 

〃 〃 〃 Maurer 

〃 〃 〃 Buberl 
Sekretär Bleyer 
 
Referat des Hr. Raths Haydinger. 
 
[?]97. Äußerung des Andrä Kirchdorfer auf die Vorstellung einiger Bürger der Gemeinde Voglsang 
gegen Errichtung einer Leimsiederey. 
Da in weit größeren Orten derlei Leimsiedereyen bestehen, u. die Lage des Kirchdorfer'schen Hauses 
von der Art, daß von Verbreitung eines üblen Geruches durch das Leimsieden wenig verspürt wird, 
so kann auf die sub N. 1469 p. vorliegenden Einspruche einiger Hausbesitzer vom Voglsang keine 
Rücksicht genohmen werden. 
 
Referat des Hr. Raths Maurer. 
 
1716. Augenscheinscoõnsprotokoll über die von Franz Waitzinger angesuchte Hausbaubewilligung im 
Aichet. 
Mittelst Bericht dem k.k. Kreisamt vorzutragen, darin um Ertheilung der Baubewilligung zu bitten. 
 
Referat des Hr. Raths Buberl. 
 
2096. Untersuchungsact gegen Johann Pengg wegen angeschuldeter schweren Polizeyübertrettung 
gegen die Sicherheit des Lebens durch versuchten Selbstmord. 
Da sich aus den gepflogenen Erhebungen ergeben, daß Pengg zwar eine solche Handlung 
unternohmen, welche mit Umständen begleitet war, ob welcher die Untersuchung wegen versuchten 
Selbstmord wider ihn eingeleitet wurde, im Laufe derselben aber erwiesen ist, daß der Beschuldigte 
von Vollendung des Selbstmordes aus eigener Reue abgestanden sei, so ist von der weiteren Führung 
der Untersuchung abzulaßen, Pengg vor die Obrigkeit zu fordern, ihm über sein Unternehmen eine 
ernste Ermahnung zu geben, hierüber ein Protokoll aufzunehmen, u. dieses samt dem Akte in der 
Registratur aufzubehalten. 
 
[?]22. Anzeige des Stadtwachtmeisters über die Verhaftung des Michl Bodingbauer. 
Da gegen Michl Bodingbauer u. Anna Bach keine rechtlichen Anzeigungen obwalten, um gegen sie 
wegen angeschuldetem Diebstahle eine Voruntersuchung einleiten zu können, Bodingbauer auch am 
12. v.M. seines Verhaftes entlaßen wurde, so sind die Akten aufzubehalten, u. wird dem 
Stadtwachtmeister genaue Invigilirung aufgetragen. 
 
Reißer Bgst. 
 
Bleyer Sekretär 


